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A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Sozialpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, 

den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des 
mündlich eingebrachten Änderungsantrages der Fraktionen der 
CDU und der FDP:  

  "Art. 1 wird wie folgt geändert: 

  a) Nr. 15 wird aufgehoben. 

  b) Die bisherigen Nrn. 16 bis 24 werden die Nrn. 15 
 bis 23." 

 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzuneh-
men. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Sozialpolitischen Ausschuss in 

der 76. Plenarsitzung am 7. Juni 2011 nach der ersten Lesung 
zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden.  

 
 2. Der Sozialpolitische Ausschuss hat hierzu eine schriftliche 

Anhörung durchgeführt.  
 

 3. Der Sozialpolitische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 
1. September 2011 mit dem Gesetz befasst und ist zu der Be-
schlussempfehlung gelangt. 

 
Zuvor wurde der mündlich eingebrachte Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP einstimmig angenommen. 

 
 
Wiesbaden, 1. September 2011 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Ernst-Ewald Roth Dr. Andreas Jürgens 
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Gesetz 
zur Änderung des Heilberufsgesetzes und zur  

Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften 
 

Vom 
 
 

Artikel 1 
Änderung des Heilberufsgesetzes 

 
Das Heilberufsgesetz in der Fassung vom 7. Februar 2003 
(GVBl. I S. 66, 242), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. März 2010 (GVBl. I S. 123), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

   "Die zuständige Behörde unterrichtet die 
jeweils zuständige Kammer zum Zwecke 
der Berufsaufsicht halbjährlich über die Er-
teilung, das Erlöschen, die Rücknahme, die 
Anordnung des Ruhens und den Widerruf 
von Approbationen und Berufserlaubnis-
sen." 

  bb) In Satz 3 wird die Angabe "(ABl. EG Nr. L 
255 S. 22)" durch "(ABl. EU Nr. L 255 
S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18, 2008 Nr. L 
93 S. 28, 2009 Nr. L 33 S. 49), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung (EU) Nr. L 
213/2011 der Kommission vom 3. März 
2011 (ABl. EU Nr. L 59 S. 4)," ersetzt. 

 b) In Abs. 4 Satz 4 werden nach der Angabe 
"(BGBl. I S. 1311)" ein Komma und die Angabe 
"zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 2686)," eingefügt. 

 
2. § 5 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 wird die Angabe "7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970)" durch "17. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2091)" ersetzt. 

 b) Nach Abs. 2 wird als neuer Abs. 3 eingefügt: 

  "(3) Die Kammern und deren Versorgungseinrich-
tungen nach § 5a können die Daten ihrer Mitglieder 
nach Maßgabe des Hessischen Datenschutzgesetzes 
gegenseitig übermitteln, soweit dies zur Wahrneh-
mung der jeweiligen gesetzlichen Aufgaben erforder-
lich ist." 

 c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 
 
3. § 5a wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Abs. 6 wird als neuer Abs. 7 eingefügt: 

  "(7) Ansprüche auf Leistungen können weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Für die Pfän-
dung gilt § 54 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3015), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2011 
(BGBl. I S. 453), entsprechend." 

 b) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8. 

 

Anlage 
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4. § 6 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

 "2.  eine Apotheke, die keiner Anordnung nach 
§ 4 Abs. 2 und 3 des Hessischen Ladenöff-
nungsgesetzes vom 23. November 2006 
(GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. Februar 2010 (GVBl. I S. 10), 
unterliegt, für bestimmte Stunden oder für Sonn- 
und Feiertage von der Dienstbereitschaft zu 
befreien,"  

5. § 6a Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 "Diese nimmt die Aufgaben nach den §§ 40 bis 42a 
des Arzneimittelgesetzes in der Fassung vom 12. De-
zember 2005 (BGBl. I S. 3395), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 2262), und die Aufgaben nach den §§ 20 bis 24 des 
Medizinproduktegesetzes in der Fassung vom 7. Au-
gust 2002 (BGBl. I S. 3146), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983), wahr." 

 
6. In § 8 Satz 2 wird die Angabe "§ 5 Abs. 3" durch 

"§ 5 Abs. 4" ersetzt. 
 
7. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kammern" die 
Wörter "und ihren Versorgungseinrichtungen" ein-
gefügt. 

 b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Kammern" die 
Wörter "und ihre Versorgungseinrichtungen" und 
nach dem Wort "Behörden" die Wörter "sowie der 
Kassenärztlichen Vereinigung und der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung" eingefügt. 

 c) In Satz 6 werden nach den Wörtern "personenbe-
zogener Daten" die Wörter "und zum freien Da-
tenverkehr" eingefügt. 

 
8. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden nach den Wörtern "Mahn- und 
Vollstreckungskosten" die Wörter "der Kammern 
und ihrer Versorgungseinrichtungen" eingefügt. 

 b) In Satz 2 werden nach den Wörtern "den Kam-
mern" die Wörter "und ihren Versorgungseinrich-
tungen" und nach den Wörtern "der Kammer" die 
Wörter "oder der Versorgungseinrichtung" einge-
fügt. 

 
9.  Dem § 17 wird als Abs. 3 angefügt: 

 
 "(3) Satzungen der Kammer werden durch die Präsi-

dentin oder den Präsidenten, Satzungen der Versor-
gungseinrichtung werden durch das vorsitzende Mit-
glied des Ausschusses nach § 5a Abs. 3 ausgefertigt." 

 
10. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden das Komma und die Wörter "für 
die Landestierärztekammer das für das Veterinär-
wesen zuständige Ministerium" gestrichen. 

 b) In Satz 2 werden die Wörter "Gesetze und der 
Satzung" durch "gesetzlichen und satzungsrechtli-
chen Vorschriften" ersetzt. 
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11. § 29 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Unter-
weisung" die Wörter "in Voll- oder Teilzeit" ein-
gefügt. 

 b) In Abs. 2 werden die Wörter "darf drei Jahre nicht 
unterschreiten" durch "dauert mindestens drei Jah-
re" ersetzt. 

 c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

  bb) Im neuen Satz 3 wird die Angabe "Satz 3" 
durch "Satz 2" ersetzt. 

 
12. § 38 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 wird aufgehoben. 

 b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden  Abs. 2 und 
3. 

 
13. In § 38a Abs. 2 Satz 3 wird nach dem Wort "Bundes-

ärzteordnung" die Angabe "in der Fassung vom 
16. April 1987 (BGBl. I S. 1218), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983)," 
eingefügt. 

 
14. In § 39 Satz 1 wird die Angabe "in der Fassung vom 

16. April 1987 (BGBl. I S. 1219), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467)," 
gestrichen. 

 
15. In § 41 Abs. 4 Satz 3 ist die Angabe "Abs. 4" durch 

"Abs. 3" zu ersetzen. 
 
16. In § 42 Satz 1 wird die Angabe "(BGBl. I S. 1226), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 2002 
(BGBl. I S. 1467)" durch "(BGBl. I S. 1225), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2010 (BGBl. I 
S. 983)" ersetzt. 

 
17. § 44 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 "(2) Abweichend von den §§ 29 bis 32 erfolgt die 
Anerkennung als  "Fachtierärztin  für Öffentliches Ve-
terinärwesen" oder "Fachtierarzt für das Öffentliche 
Veterinärwesen" durch das für Veterinärwesen zu-
ständige Ministerium, wenn die antragstellende Person 
die Prüfung für den höheren veterinärmedizinischen 
Dienst bestanden hat und danach mindestens drei Jah-
re in einer Behörde der Veterinärverwaltung tätig ge-
wesen ist."  

 
18. In § 45 Satz 1 wird die Angabe "Tierärzteordnung in 

der Fassung vom 20. November 1981 (BGBl. I 
S. 1194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 
2001 (BGBl. I S. 1467)" durch "Bundes-
Tierärzteordnung in der Fassung vom 20. November 
1981 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934)" ersetzt. 

 
19. In § 48 Satz 1 wird die Angabe "(BGBl. I S. 1479, 

1842), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 
2002 (BGBl. I S. 1467)" durch "(BGBl. I S. 1478, 
1842), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 
2010 (BGBl. I S. 983)" ersetzt. 
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20. § 53 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter "und der für 
das Veterinärwesen" gestrichen. 

 b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 werden die Wörter "und der für 
das Veterinärwesen" gestrichen. 

  bb) In Satz 3 wird die Angabe "Deutsche im 
Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgeset-
zes sein und" gestrichen. 

 c) In Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter "und der für 
das Veterinärwesen" gestrichen. 

 
21. In § 69 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort "Richter-

gesetzes" die Angabe "in der Fassung vom 19. April 
1972 (BGBl. I S. 713), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)," eingefügt. 

 
22. In § 78 Abs. 3 Nr. 2 werden die Wörter "bei Geschäf-

ten außerhalb des Sitzes des Berufsgerichts" gestri-
chen. 

 
23. In § 88 wird die Angabe "2011" durch "2016" ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 

 
Das Hessische Krankenhausgesetz 2011 vom 21. Dezember 
2010 (GVBl. I S. 587) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 2 wird nach der Angabe "§14 Abs. 1" ein 

Komma eingefügt und die Angabe "und 2" durch "2 
und 4" ersetzt. 

 
2. In § 9 Abs. 1 wird die Angabe "§ 4 Abs. 1 des Hessi-

schen Rettungsdienstgesetzes 1998 vom 24. November 
1998 (GVBl. I S. 499), geändert durch Gesetz vom 
21. März 2005 (GVBl. I S. 218)" durch "§ 5 Abs. 1 
des Hessischen Rettungsdienstgesetzes vom 16. De-
zember 2010 (GVBl. I S. 646)" ersetzt. 

 
3. In § 12 Abs. 2 Nr. 8 wird nach dem Wort "Qualitäts-

management-Systemen" das Komma gestrichen und 
die Angabe "soweit eine Rechtsverordnung zur Quali-
tätssicherung nach dem Hessischen Rettungsdienstge-
setz 1989 in der jeweils geltenden Fassung dies vor-
sieht" durch "nach § 19 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes" ersetzt. 

 
 

Artikel 3 
Aufhebung der Krankenhausfondsverordnung 

 
Die Krankenhausfondsverordnung vom 1. Juli 1994 (GVBl. I 
S. 299) wird aufgehoben. 
 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 


